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Änderungsantrag zu GSKS01

Von Zeile 131 bis 138:
Bildungsgerechtigkeit bedeutet für uns, allen Studienchancen zu eröffnen. Jede*r muss unabhängig vom
Geldbeutel der Eltern und von der Herkunft studieren können. Wir wollen in einem ersten Schritt dafür
sorgen, dass das BAföG künftig automatisch erhöht wird. So können Studierende steigende
Lebenshaltungskosten und Mieten schultern. Im zweiten Schritt wollen wir die Studienfinanzierung zum
Zwei-Säulen-Modell weiterentwickeln. In der ersten Säule erhalten alle Studierenden einen
Studierendenzuschuss � einen gleich hohen Basisbetrag für alle. Mit der zweiten Säule kommt ein
individuell bemessener Bedarfszuschuss hinzu. Beides soll, anders als das jetzige BAföG, nicht
zurückgezahlt werden müssen. Bildungsgerechtigkeit bedeutet für uns, Studienchancen in jeder
Lebenslage zu ermöglichen – jede*r muss unabhängig von Geldbeutel und Herkunft der Eltern studieren
können. Unser Ziel ist eine individuelle, sozial-gerechte Finanzierungsgrundlage für jede
Ausbildungsphase. Dafür wollen wir in einem ersten Schritt das BAföG zum Zwei-Säulen-Modell mit einem
Studierendenzuschuss für alle und einem individuell bemessenen Bedarfszuschuss entwickeln. Beides
muss nicht zurückgezahlt werden. Die Höhe passt sich automatisch und regelmäßig der Preisentwicklung
an und enthält eine ortsabhängige Wohnpauschale.

Begründung

Die von uns vorgeschlagene Formulierung des Projekts entspricht dem von der BAG Wissenschaft,
Hochschule und Technologiepolitik nach intensiver Diskussion beschlossenen und in den
Schlüsselprojektprozess eingebrachten Fassung, die auch das langfristige Ziel grüner Bildungsfinanzierung
deutlich macht.
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